
•
REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT
MITTELTHURINGEN
Körperschaft des öffentlichen Rechts
STRUKTURAUSSCHUSS

Beschluss-Nr. STA 16/07/22 vom 04.04.2022
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über die

Stellungnahme im Rahmen der
• Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten sowie der
• Unterrichtung zur Festlegung des Untersuchungsrahmens der Um
weltprüfung sowie zum Umfang und Detaillierungsgrads des Umwelt
berichts

zur Anderung/Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes
Thüringen 2025

Auf ihren Internetseiten sowie in den Ausgaben Nr. 7/2022 und 10/2022 des Thüringer Staatsan
zeigers hat das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) zu der vorgese
henen Änderung des Landesentwicklungsprogrammes Thüringen 2025 (LEP 2025) die allgemei
nen Planungsabsichten bekannt gemacht und über den Untersuchungsrahmen der Umweltprü
fung einschließlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts un
terrichtet. Zu beidem hat das TMIL der Öffentlichkeit und den öffentlichen Stellen bzw. den öffent
lichen Stellen, deren umweltbezogener Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen des LEP
2025 berührt werden kann, die Gelegenheit gegeben, bis zum 8.4.2022 eine Stellungnahme ab
zugeben. Der Strukturausschuss hat die durch das TMIL zur Verfügung gestellten Unterlagen ge-
prüft und fasst auf dieser Grundlage folgenden Beschluss:

Zu den allgemeinen Planungsabsichten und dem Untersuchungsrahmen der Umweltprü
fung einschließlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltbe
richts für die vorgesehene Änderung des LEP 2025 bestehen seitens der RPG folgende

Einwände:
1. Die Ausweisung der Grundzentren und Grundversorgungsbereiche kann nicht im LEP

2025, sondern muss in den Regionalplänen erfolgen.
2. Die Regionalisierung der landesweiten Vorgabe (Bereitstellen von einem Prozent der

Landesfläche für die Windenergienutzung) kann nicht auf Basis der ,,Metastudie: Poten
ziale Vorranggebiete Wind" vom 12. April 2021 oder weiterer aktueller Grundlagen erfol
gen.

3. Der vorgesehene Untersuchungsrahmen für die Umweltprüfung sowie Umfang und De
taillierungsgrad des Umweltberichts sind ungeeignet und entsprechen nicht den allge
meinen fachlichen Anforderungen.

Bedenken:
4. Die Anpassung der aktuellen Raumstrukturen und mittelzentralen Funktionsräume

sollte nicht alleine auf der Grundlage der vollzogenen politischen Gemeindeneuabgren
zungen erfolgen, sondern über fachlich-raumplanerische Kriterien den Entwicklungs
aufgaben des LEP 2025 entsprechen.
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5. Eine Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie mit der Wirkung von Eignungsge
bieten durch die Regionalplanung bei gleichzeitiger Ausweisung von Standorten für
raumbedeutsame Windenergienutzung durch die Kommunen und/oder Repowering
vorhandener Windenergieanlagen außerhalb der in den Regionalplänen ausgewiese
nen Vorranggebiete ist derzeit rechtlich ausgeschlossen.

Anregung: Ergänzend zu den vorgesehenen Änderungen sollten weitere Themen in die Än:.
derung / Teilfortschreibung mit einbezogen werden:

6. Die Aussagen des LEP zu großflächigen Solaranlagen (G 5.2.9) sollten vor dem Hinter
grund der gegenwärtigen Entwicklungen (Wegfall des EEG-Förderbedarfs, Setzen von
landesplanerischen Schwerpunkten gegenüber anderen Raumnutzungen, Heraus
nahme der EEG-Förderkriterien) dringend aktualisiert werden.

7. Die Vorgabe 5.2.12 zur Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Solar durch
die Regionalplanung sollte entfallen.

8. Es sollte eine Auseinandersetzung mit dem länderübergreifenden Raumordnungsplan
für den Hochwasserschutz und seine Umsetzung im LEP 2025 erfolgen.

Begründung:

Zu 1.:
Im LEP ist zukünftig die Festlegung von Grundzentren und Grundversorgungsbereichen vorgese
hen. Entsprechend der Bekanntmachung der Planungsabsicht im Thüringer Staatsanzeiger vom
03.02.2022 wird diese angestrebte Festlegung seitens der obersten Landesplanungsbehörde da
mit begründet, dass die Festlegung nach (landesweit) einheitlichen Kriterien erfolgen und die voll
zogene Gemeindeneugliederung berücksichtigt bzw. die vorgesehene Gemeindeneugliederung
weitgehend berücksichtigt werden soll. Beide Kriterien sind für die Festlegung von Grundzentren
und Grundversorgungsbereichen nicht sachgerecht.
Zur angestrebten Berücksichtigung der Gemeindeneugliederungen: Die oberste Landesplanungs
behörde strebt eine zusätzliche Festlegung als Grundzentrum für all jene Gemeinden an, deren
voraussichtliche Einwohnerzahl im Jahr 2035 oder 2040 mehr als 6.000 Einwohner beträgt bzw.
laut Prognose betragen soll. Eine solche, an einer statistischen Zahl ausgerichteten, Festlegung
wird der Bedeutung und Zielstellung von Zentralen Orten und damit der Grundzentren als Orten
niedriger Hierarchiestufe nicht gerecht, fehlt hierbei doch jegliche funktionale Betrachtung, die den
Zentralen Ort in der Raumordnung ausmacht. Hier ist exemplarisch die Versorgungsfunktion zu
benennen und hierbei auf die Bedeutung insbesondere von Grundzentren und Grundversorgungs
bereichen für die Sicherung der Daseinsgrundversorgung hinzuweisen. Um dem Anspruch des
Zentrale-Orte-Konzeptes gerecht zu werden, müssen vielfältige Funktionen für die Daseinsvor
sorge und die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse (Wohnen, Arbeiten, Bildung, Gesund
heit, Mobilität, Versorgung, Erholung etc.) erfasst, bewertet und in den jeweiligen konkreten räum
lichen Kontext gesetzt werden. Umso beliebiger erscheint der angestrebte landesplanerische An
satz, der einerseits keinerlei funktionale Betrachtung (trotz des erkennbaren Erfordernisses direkt
in der Bezeichnung als Grundversorgungsbereich) beinhaltet, andererseits die gewählte Min
desteinwohnerzahl in keiner Weise raumordnerisch begründen kann und sich hierbei nicht einmal
auf ausschließlich einen Bewertungszeitpunkt festzulegen vermag, sondern beliebig auf zwei Zeit
punkte zurückgreifen will. Dass das angestrebte Kriterium der Gemeindeneugliederungen unge
eignet ist, zeigen zudem die in der Vergangenheit bereits erfolgten zahlreichen Gemeindeneuglie
derungen, bei denen siedlungsstrukturelle und raumordnerische Aspekte offensichtlich unberück
sichtigt geblieben sind. Erwartungsgemäß wird sich dies auch zukünftig in entsprechender Form
fortsetzen - und dies umso mehr, als sich zunehmend mehr Gemeinden nur um der 6.000 Ein
wohner willen zusammenschließen werden, auf die verbliebenen Partner zurückgeworfen sind und
raumordnerische Kriterien allein deshalb gar keine Rolle mehr spielen können. Es bleibt derzeit
offen, ob die oberste Landesplanungsbehörde dann jeweils konkrete Änderungsverfahren des
LEP anstoßen wird, um weitere neugegliederte Gemeinden mit dann mehr als 6.000 Einwohnern
in den Jahren 2035 oder 2040 als Grundzentren im LEP festzulegen. Offen ist derzeit auch, wie
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die oberste Landesplanungsbehörde mit den vielfach in Thüringen vorhandenen Verwaltungsge
meinschaften umgehen will.
Die bisher durchgeführte Gemeindeneugliederung hat bereits gezeigt, dass Gemeinden entstan
den. sind, die aufgrund ihrer Lage und Ausdehnung sowie der fehlenden Infrastrukturen kein sich
auch nur absehbar formierendes Gemeindezentrum aufweisen. Diese Situation wird sich auch in
den nächsten Jahren dort nicht verbessern und gilt insbesondere in unmittelbarer Nähe zu höher
wertigen Zentralen Orten, deren Sogwirkung ebenfalls dazu führen wird, dass sich grundzentrale
Funktionen nicht entwickeln. Insofern erscheint der Ansatz der Landesregierung, die gundzentra
len Funktionalitäten außen vor zu lassen, folgerichtig, jedoch zieht sich Planung hier vollständig
zurück, weckt aber bei den Gemeindenm eine Erwartungshaltung, die zu planerischen wie politi
schen Ansprüchen und Verwerfungen führen wird. Wenn schließlich aufgrund der demographi
schen Entwicklung die Gemeinden immer größer werden müssen, damit sie das 6.000-Einwohner
Kriterium erfüllen, wird es umso wichtiger, Vorgaben für die dezentrale Konzentration zur Aufrecht
erhaltung von nachhaltigen Synergieeffekten z. B. über die Bestimmung von Siedlungs- und Ver
sorgungskerne innerhalb der einzelnen (Groß-)Gemeinden vorzunehmen. Die dazu notwendigen
Arbeiten und Abstimmungen sind auf Landesebene logischerweise nicht möglich.
Zur angestrebten landesweiten Vereinheitlichung: Eine landesweit einheitliche Festlegung von
Grundzentren und Grundversorgungsbereichen wird den unterschiedlichen Gegebenheiten und
Erfordernissen der Teilräume (konkret der Regionen) nicht gerecht. Eine landesweite Vereinheit
lichung stellt dabei auch kein legitimes oder nachvollziehbares raumordnerisches Ansinnen dar,
sieht doch das Raumordnungsgesetz selbst einerseits die Bildung von Teilräumen innerhalb der
Länder und deren raumordnerische Steuerung durch Regionalpläne (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 ROG),
andererseits die erforderliche Berücksichtigung der Gegebenheiten und Erfordernisse der Teil
räume bei der Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraumes (hier: Freistaat Thürin
gen) vor (S 1Abs. 3 ROG). Die oberste Landesplanungsbehörde verkennt damit grundlegende
Aufgaben und Leitvorstellungen der Raumordnung.
Abschließend ist festzuhalten, dass die Festlegung von Grundzentren und Grundversorgungsbe
reichen (bei erforderlichem funktionellen Ansatz) in den vergangenen Jahren erfolgreich von der
Regionalplanung bewältigt wurde. Die Regionalplanung ist - im Gegensatz zur Landesplanung -
auch zukünftig in der Lage, dieser Aufgabe gerecht zu werden.

Zu 2.:
Anhand der Ausführungen des Präsidenten der RPG zur Metastudie wie auch zu einer weiteren
Studie der Universität Hannover; die Anlage dieses Beschlusses sind, wird ausführlich darge
stellt, dass beide erhebliche Defizite aufweisen - allein in derAuswahl der heranzuziehenden Kri
terien, die für die Ermittlung notwendig sind, welche Flächen für die Windenergienutzung zur Ver
fügung bzw. nicht zur Verfügung stehen. Je größer der Betrachtungsraum bzw. -horizont ist,
desto unschärfer sind diese Studien zwangsläufig, da sie unterschiedliche räumliche Bedingun
gen wie z. B. die regionale Siedlungsstruktur gar nicht abbilden (weitere Kriterien sind in den
Schreiben der Anlage dargestellt). Diese Problematik wird anderen Studien wie den beiden ge
nannten genauso innewohnen. Der Fehler besteht deshalb darin, solche unscharfen Aussagen
zur Grundlage zu machen, um Festlegungen für nachfolgende Planungsebenen zu treffen, ohne
selbst ausreichend geprüft zu haben, ob diese zu einer rechtssicheren Umsetzung führen kön
nen. Dies gilt insbesondere für so scharfe planerische Instrumente wie Vorranggebiete, die die
Wirkung von Eignungsgebieten haben sollen, aber auch für den Anspruch an die dazu erforder
liche Umweltprüfung (s. dazu auch 3.).

Zu 3.:
Die Angaben über den Umfang bzw. die vorgesehene Tiefe des Untersuchungsrahmens und der
Umweltprüfung weisen eine Vielzahl an Mängeln auf, so dass sie aufgrund der bisherigen Unter
lagen gar keine genauere Beurteilung zulassen. Als Beispiele für die erheblichen Lücken sollen
folgende Punkte genannt sein:
• Es erfolgt keine Zuordnung der umweltrelevanten Auswirkungen zu den vorgesehenen Fest

legungen, sondern lediglich zu den Schutzgütern. Dadurch wird nicht dargelegt, welches kon
krete schutzgutbezogene Prüferfordernis für die jeweiligen Festlegungen besteht.
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• Nicht dargestellt bzw. völlig unklar sind folgende Mindestinhalte für ein ordnungsgemäßes
Scoping:
- die für die Ermittlung der erheblichen Umweltauswirkungen entscheidenden Umweltmerk

male,
Prüftiefe und Untersuchungsumfang,

- Bewertungsmaßstäbe und Umweltziele für die Prüfung,
- Auflistung von fachlichen Unterlagen und Beiträgen, die zur Prüfung herangezogen werden,

sowie
- die Berücksichtigung der sich gegenwärtig vollziehenden und zu erwartenden Klimaverän-

derungen.
Auch für die beabsichtigte Ermittlung der erheblichen Umweltauswirkungen, bei der ,,lediglich
das Konfliktpotenzial abgeschätzt wird", fehlen die notwendigen Aussagen über die zugehö
rige Prüfmethodik.

• Ebenso unzulänglich muss eine Methodik betrachtet werden, die sich, wie genau unter dieser
Überschrift erfolgt, in der unvollständigen beschreibenden Aufzählung von vergleichsweise all
gemeingültigen Beispielen erschöpft, von denen manche zudem gar nicht genau bestimmt
werden (z. B. unzerschnittene Räume, historisch geprägte Kulturlandschaften etc.).

Ebenfalls für die Umweltprüfung nicht dargestellt ist der Umgang mit den Prüferfordernissen, die
im länderübergreifenden Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz enthalten sind (s. dazu
auch 8.).

Zu 4.: . .
In Fortführung der unter 1. erfolgten Ausführungen und unter Betrachtung der bisher vollzogenen
Gemeindezusammenschlüsse kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die politischen
Gemindeneuabgrenzungen anhand räumlich-funktionaler zusammenhänge ausgerichtet haben.
Diese jedoch ausschließlich zur Grundlage für die neuen Raumstrukturen und mittelzentralen
Funktionsräume im LEP 2025 zu machen, führt zu einer inhaltlichen Entleerung dieser raumpla
nerischen Kategorien, die nachfolgend deshalb auch keine sinnvolle Konkretisierung ermögli
chen. Der Rückzug allein auf das Nachvollziehen politischer Einzelentscheidungen mit völlig an
ders gelagerten Hintergründen bedeutet den Verzicht auf den eigenen landesplanerischen Auf
trag.

Zu 5.:
Die Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie mit der Wirkung von Eignungsgebieten setzt
entsprechend der geltenden Rechtsprechung das Vorhandensein eines räumlichen Gesamtkon
zeptes voraus. Eigenart eines räumlichen Gesamtkonzeptes ist es, dass der gesamte Planungs
raum nach einheitlichen Kriterien und Maßstäben bewertet wird und entsprechende Entscheidun
gen auf dieser einheitlichen Grundlage getroffen werden. Aufgrund der getroffenen Festlegung
als Vorranggebiet mit Eignungwirkung sind gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB raumbedeutsame
Windenergieanlagen außerhalb der in den Regionalplänen festgelegten Gebiete i.d.R. nicht zu
lässig.
Die Vorranggebiete Windenergie mit Eignungswirkung stellen ein Ziel der Raumordnung dar. Als
solches sind die Festlegungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG seitens der Regionalen Planungs
gemeinschaft als Träger der Regionalplanung endabgewogen und insofern der (erneuten) lan
desplanerischen Abwägung (bespielsweise durch die offenkundig angestrebte Festlegung von
Ausnahmen) entzogen. Darüber hinaus ist auch die oberste Landesplanungsbehörde gemäß§ 4
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ROG als öffentliche Stelle bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
an Ziele der Raumordnung (auch aus den Regionalplänen) gebunden. Das LEP und die derzeit
angestrebte Änderung des LEP stellen unzweifelhaft eine raumbedeutsame Planung dar. Die
seitens der Landesplanung angestrebte Planungsabsicht verstößt somit gegen die Beachtens
pflicht des ROG.

Zu 6.:
Der bisherige Schwerpunkt im aktuellen LEP 2025 zur raumordnerischen Steuerung von großflä
chigen Freiflächen-Solaranlagen liegt in erster Linie auf Gebieten, die die im Erneuerbare-Ener
gien-Gesetz (EEG) für eine Förderung bestimmten Kriterien erfüllen. Die Marktsituation hat sich
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jedoch seit Längerem grundlegend geändert, indem Freiflächen-Solaranlagen wirtschaftlich voll
ständig ohne die EEG-Förderung betrieben werden können. Seit Jahren hat sich somit auch eine
entsprechende Nachfragesteigerung vorzugsweise nach Flächen außerhalb der Standorte, die
den EEG-Förderkriterien entsprechen, entwickelt, und es entstanden völlig neue Raumansprü
che, die es für die räumliche Planung dringend einzubeziehen gilt. Eine Beschränkung der Raum
ordnung ausschließlich auf die Windenergie wird weder den Erfordernissen der Energiewende,
noch den aktuellen Entwicklungen gerecht. Ohne raumordnerische Festlegungen des Freistaates
zu dieser geänderten Situation kann auch auf den nachfolgenden Planungsebenen eine zügige
Umsetzung der Energiewende nicht erfolgen.

Zu 7.:
In Fortsetzung des unter 6. dargestellten aktuellen Entwicklungsstandes im Bereich Solar sowie
der Tatsache, dass auch großflächigere Freiflächen-Solaranlagen ein weitaus geringeres Kon
fliktpotenzial als Windkraftanlagen aufweisen, gibt es unvergleichlich mehr Standorte, die grund
sätzlich für Solaranlagen in Frage kommen. Umgekehrt bedeutet dies, dass sich eine aktive Pla
nung nicht sinnvoll umsetzen lässt, da das Ergebnis bei Anwendung niöglicher Positiv- wie Ne
gativkriterien eine nicht weiter eingrenzbare große Menge an Standorten sein wird, die ihrerseits
keine Steuerungswirksamkeit mehr entfaltet. Diese Flächen aber als Vorrang- oder Vorbehalts
flächen für Photovoltaik auszuweisen, wird umgekehrt den übrigen Raumnutzungsansprüchen
und der Bedeutung ihrer Funktionen nicht mehr gerecht. Damit ist auch eine entsprechende Fest
legung im LEP 2025 entbehrlich.

Zu 8.:
Am 1. September 2021 ist der länderübergreifende Raumordnungsplan für den Hochwasser
schutz in Kraft getreten. Dort sind verschiedene Ziele und Grundsätze festgelegt, die eine Beach
tens- und Berücksichtigungspflicht gemäß§ 4 Abs. 1 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen öffentlicher Stellen auslösen. Eine Umsetzung dieser Pflichten ist in den vorgelegten
Planungsabsichten jedoch nicht enthalten bzw. bislang zumindest nicht erkennbar.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder gesamt: 7
Anwesende Stimmberichtigte: 6
Zustimmung: 5
Gegenstimmen:
Enthaltung: 1


